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1 PROJEKTBESCHREIBUNG

1.1 AUFTRAG UND AUFGABENSTELLUNG

Das Planungsbiro atelier stadt & haus, Gesellschaft fiir Stadt- und Bauleitplanung, fiihrt das Pla-
nungsrechtliche Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans , Quartiersentwicklung Kénigswartha-
Sud“ in Kénigswartha durch.

Das Plangebiet liegt im stidlichen Teil von Kénigswartha direkt an der HauptstralRe, der Ortsdurch-
fahrt der BundesstrafRe B 96.

Geplant ist, Sondergebiets- und Gewerbeflachen im Westen und Siiden des Plangebietes auszuwei-
sen. Im Osten ist eine wohnbauliche Entwicklung vorgesehen, welche verkehrlich an das vorhandene,
offentliche StraRennetz angebunden wird.

Um im Sinne stadtebauplanerischer Konfliktfreiheit die Larmsituation bewerten zu kdnnen, sind im
Rahmen einer Schallimmissionsprognose die bestehenden Gerduschbelastungen zu ermitteln und die
Bauflachen in Larmpegelbereiche zu untergliedern. Es ist zu untersuchen, unter welchen schalltech-
nischen Bedingungen sich die Planungsabsichten stadtebaulich am Bestand orientieren kénnen bzw.
inwiefern diese realisierbar sind.

Des Weiteren sind die zu erwartenden gewerblichen Larmquellen innerhalb des Plangebietes zu be-
werten. Im Zuge der Bewertung ist durch Umsetzung geeigneter MalRnhahmen (aktive und passive
SchallschutzmaBnahmen) dafiir Sorge zu tragen, dass eine Nachbarschaft der geplanten Nutzungen
moglich ist. Weiterhin sind die durch die Ansiedlung von Wohngebauden und sonstigen Nutzungen
entstehenden Verkehre zu beurteilen.

Auch die Auswirkungen der geplanten Nutzungen auf das bestehende Umfeld sind zu beschreiben
und zu beurteilen. Bei Bedarf sind geeignete MaRnahmen zum Schutz vorhandener Nutzungen vor-
zuschlagen. Fiir die Betrachtung sind neben dem Status Quo, der Prognose-Nullfall und der Prognose-
Planfall zugrunde zu legen. Fir die Aufstellung des Bebauungsplans sind entsprechende Vorschlage
flr textliche Festsetzungen zum Larmschutz zu formulieren und abzustimmen.

Unbeschadet der Abwagung mit anderen Belangen sind im Planverfahren die fir raumbedeutsame
Planungen relevanten Pramissen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG /A/) und das Bau-
gesetzbuch (BauGB /G/) zu beriicksichtigen.

Prinzipiell gilt, dass im Zusammenhang mit der Erarbeitung abwagungsreifer Planungsunterlagen zur
Einschatzung der Larmsituation eine schalltechnische Untersuchung notwendig ist. Diesbezlglich ist
zu ermitteln, inwieweit die gemaR Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 /E/ empfohlenen Orientierungs-
werte eingehalten werden. Die Orientierungswerte stellen Erwartungshaltungen fir in Gebietskate-
gorien unterschiedene schutzbediirftige Bebauungen dar. Werden diese Werte eingehalten, ist von
larmbezogener Konfliktfreiheit auszugehen. Kénnen die Orientierungswerte nicht eingehalten wer-
den, sind diesbeziliglich MalRnahmen zu treffen und durch optimale Anordnung der Wohngebaude
bzw. aktive/passive LarmschutzmaRnahmen oder Inkaufnahme von Restriktionen dieses Ziel zu errei-
chen.

Auf der Grundlage des Angebots vom 29.01.2025 wurde die hartig & ingenieure gmbh von atelier
stadt & haus mit der Erstellung einer larmschutztechnischen Untersuchung beauftragt.

25011- S - B-plan_Konigswartha_2026.docx hartig & ingenieure gmbh



Schalltechnische Untersuchung
Bebauungsplan — ,,Quartiersentwicklung Kénigswartha Siid“ in Kénigswartha Seite 6 von 43

1.2

LEISTUNGSBILD SCHALLIMMISSIONSPROGNOSE / VORGEHENSWEISE

Ausgehend von einer Leistungsbeschreibung des Auftraggebers und Ortsbegehungen wurde folgen-
des Leistungsbild erarbeitet bzw. als Vorgehensweise der Untersuchung zu Grunde gelegt:

Ermittlung von larmbezogenen EmissionsgrofRen aullerhalb der B-Plan-Flache

Prognose der zu erwartenden Larmbelastungen auf das B-Plangebiet (Status-quo, Prognose-
Nullfall, Prognose-Planfall)

Beurteilung der schalltechnischen Situation tber die Orientierungswerte der DIN 18005
Beurteilung der Standorteignung fiir die geplanten Nutzungen nach DIN 18005
Ermittlung der zu erwartenden Larmbelastungen innerhalb des B-Plangebiets
Ermittlung der zu erwartenden Larmbelastungen des B-Plangebiets auf das Umland

wenn notig: Ableitung von Handlungsempfehlungen zur Erreichung der Konfliktfreiheit be-
zuglich der Orientierungswerte der DIN 18005

Darstellung der Immissionswirkung des gesamten Untersuchungsgebiets durch farbige Ras-
terlarmkarten

Ermittlung und Darstellung der Larmpegelbereiche innerhalb des Plangebietes

Voruntersuchung gemaR TA Larm bezgl. der Ansiedlung eines Verbrauchermarktes auf einer
der Sondergebietsflachen
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2 IMMISSIONSSCHUTZRECHTLICHE GRUNDLAGEN

2.1 GESETZLICHE GRUNDLAGEN / ERMITTLUNG DES ANSPRUCHS AUF LARM-
SCHUTZ

Bauleitplanung und Genehmigung baulicher Anlagen sind nach den Leitsdtzen des Bau- und Immissi-
onsschutzrechts so auszurichten, dass der Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen weitestge-
hend garantiert wird. Basis flir einen Konsens bau- und immissionsschutzrechtlicher Anforderungen
ist der immissionsschutzrechtliche Begriff der Erheblichkeit im Sinne des & 3 Abs. 1 BImSchG. Dabei
wird der Erheblichkeitsbegriff von immissionsbedingten Nachteilen und Belastigungen tber bauge-
bietsspezifische Einstufungen bestimmt. Je nach Gebietseinstufung, zugeordnet lUber die Typik der
BauNVO /G/, wird ein unterschiedliches MaR an zumutbaren Immissionen fiir die Wohnbevélkerung
definiert.

Lt. § 50 BImSchG wird fur Flachenzuordnungen gefordert, ,,...dass schadliche Umwelteinwirkungen
auf die ausschlieBlich oder iberwiegend dem Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutz-
bedirftige Gebiete soweit wie moglich vermieden werden”. Das heiRt, die baugebietsadaquaten
Immissionsverhaltnisse sind unter Bericksichtigung der technischen Regelwerke (DIN 18005, VDI
2714, VDI 2718, VDI 2720) lUber eine sinnvolle Gebietseinstufung so konfliktfrei wie moglich zu ge-
stalten.

In dem Male, wie bei genehmigungsbedirftigen Anlagen der Immissionsschutz tiber die TA Larm in
Immissions-Richtwerten (IRW) fixiert wird, kann bei gebietslibergreifendem Schallschutz der Bauleit-
planung mit der DIN 18005 (Schallschutz im Stadtebau /E/) auf Immissions-Orientierungswerte (IOW)
zuriickgegriffen werden. Abgesehen von differenzierten Bewertungsmalistaben unterscheidet sich
die DIN 18005 durch ihren empfehlenden Charakter. Das Instrument planerischer Abwéagung wird
ausdricklich betont. Somit kann im Rahmen bauplanerischer Festsetzungsmoglichkeiten der dem
jeweiligen Gebiet zutragliche (unerhebliche) Immissionswert im Sinne gegenseitiger Riicksichtnahme
toleriert und in Einzelféllen auch variiert werden (s. DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1).

Bemerkung:

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden Verkehrswegen
und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der
Abwdagung mit plausibler Begriindung von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil
andere Belange iberwiegen, sollte moglichst ein Ausgleich durch andere geeignete MalRnahmen (z.B.
geeignete Gebdudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche SchallschutzmaRnahmen — insbe-
sondere fiir Schlafraume) vorgesehen werden (Beiblatt 1 zu DIN 18005, Punkt 1.2).

Berechnungsverfahren und Beurteilungsgrundlage sind mit der DIN 18005 Teil 1 gegeben.
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2.2 RECHTSVORSCHRIFTEN, NORMATIVE UND EMPFEHLUNGEN

Die Berechnungen zum Emissionsverhalten der Flachen werden nach folgenden Rechtsvorschriften,

Normativen und Empfehlungen durchgefiihrt:

/AN
/8/

/c/

/b/

€/
iy
16/
/H/
N
N/
K/
/t
M/

IN/
/0/
/P/

/Q/

IR/

Bundes-Immissionsschutzgesetz, BImSchg, i. d. F. vom 17. Mai 2013

RLS-19, Richtlinien fiir den Larmschutz an StraRen, herausgegeben vom Bundesminister
fir Verkehr (Ausgabe 2019)

Schall03, Richtlinie zur Berechnung der Schallimmissionen von Schienenwegen (Ausgabe
2014)

Parkplatzlarmstudie - Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplat-
zen, Autohofen und Omnibusbahnhéfen sowie von Parkhdusern und Tiefgaragen, Bayeri-
schen Landesamts fir Umwelt, 2007

DIN 18005, ,Schallschutz im Stadtebau", 2023

DIN 4109, ,,Schallschutz im Hochbau®, 2017

Baugesetzbuch, BauGB, vom 08.12.1986

Baunutzungsverordnung, BauNVO, 2017

VDI 2714, ,,Schallausbreitung im Freien", 1988

VDI 2718, ,,Schallschutz im Stadtebau", Hinweise fiir die Planung, 1975

VDI 2719, ,,Schallschutz von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen®, 1987
VDI 2720, ,,Schallschutz durch Abschirmung im Freien", 1997

Achtzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sport-
anlagenlarmschutzverordnung - 18. BimschV), i. d. F. vom 8. Oktober 2021

VDI 3770, ,,Emissionskennwerte von Schallquellen — Sport- und Freizeitanlagen”
DIN 45691, , Gerduschkontigentierung”

Emissionskontingentierung nach DIN 45691 und ihre Anwendung im Genehmigungsver-
fahren, Larmbekampfung Bd. 5 (2020) Nr. 5 — September

Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz auch be-
kannt als Technische Anleitung zum Schutz gegen Lirm — TA Lirm, 26.08.1998, letzte An-
derung: 01.06.2017

Technischer Bericht: LKW-Studie: Untersuchung von Gerduschemissionen durch logisti-
sche Vorgdnge von Lastkraftwagen — Hessisches Landesamt fiir Naturschutz Umwelt und
Geologie, 2024
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2.3 HOCHSTZULASSIGE BEURTEILUNGSPEGEL (IMMISSIONSWERTE)

Die im Beiblatt 1 zur DIN 18005 empfohlenen Immissions-Orientierungswerte IOW werden fiir fol-
gende Gebietskategorien entsprechend der BauNVO /H/ angegeben:

DIN 18005
Gebietscharakter Immissions-Orientierungswerte auBerhalb von Gebauden
nach BauNVO fiir Industrie-, Gewerbe-, Freizeitlairm und Verkehrslarm
in dB(A)
65 Tag

G begebiet
ewerbegeblete 50 Nacht; Verkehrslarm: 55 Nacht

60 Tag; Verkehrslarm: 63 Tag
45 Nacht; Verkehrslarm: 53 Nacht

Kerngebiete

Dorfgebiete
Dorfliche Wohngebiete 60 Tag

Urbane Gebiete 45 Nacht; Verkehrslarm: 50 Nacht
Mischgebiete

Kleingirten?
Friedhofe 55 Tag
Parkanlagen

Allgemeine Wohngebiete
Kleinsiedlungsgebiete
Campingplatzgebiete

55 Tag
40 Nacht; Verkehrslarm: 45 Nacht

Reine Wohngebiete
Wochenendhausgebiete
Ferienhausgebiete

50 Tag
35 Nacht; Verkehrslarm: 40 Nacht

Tagzeit: 06.00 - 22.00 Uhr
Nachtzeit: 22.00 - 06.00 Uhr

Tabelle 1: Immissions-Orientierungswerte IOW nach DIN 18005

Im Plangebiet werden Allgemeine Wohngebiete, ein Mischgebiet, Gewerbe- und Sondergebiete aus-
gewiesen. AuBerhalb sind als schutzbediirftige Bebauungen i. W. Mischgebiete zu berlicksichtigen.

L Gilt nur fur Kleingarten im Sinne des Bundeskleingartengesetzes, BKleingG /14/
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3 VERWENDETE UNTERLAGEN

Folgende Planunterlagen standen fiir die schalltechnischen Untersuchungen zur Verfligung:

/1/ hartig & ingenieure Gesellschaft fiir Infrastruktur- und Umweltplanung mbH, Angebot zur Er-
stellung einer Schallimmissionsprognose fiir den Bebauungsplan ,, Quartiersentwicklung Ko-
nigswartha-Siud" vom 29.01.2025

/2/ atelier stadt & haus, ,Quartiersentwicklung Kénigswartha-Sid“ — Bebauungsplan - Entwurf,
Stand 21.10.2025

/3/ Sdchsisches Landesamt fiir StrafSenbau und Verkehr, Verkehrsmengen B 96, Stand 2021

/4/ Bauverwaltung Stadt Kénigswartha, Mailverkehr bzgl. Emissionsrelevanter EingangsgroRen,
Februar 2025

/5/ Kénigswarthaer Sportverein, Belegungsdaten Sportplatze (online), Stand: Marz 2025
/6/ geodaten.sachsen.de, Digitales Gelandemodell, 18.02.2025
/7/ geodaten.sachsen.de, Digitales Oberflaichenmodell, 18.02.2025

/8/ Videokonferenz mit hartig & ingenieure, EDEKA Grundstiicksgesellschaft Nordbayern-
Sachsen-Thiiringen mbH und atelier stadt & haus, Betriebsregime Edeka-Markt, 15.08.2025

/9/ EDEKA Grundstiicksgesellschaft Nordbayern-Sachsen-Thiiringen mbH, Gebaudegrundriss mit
Luftungsanlagen, 29.09.2025
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4 BESCHREIBUNG DER SCHALLTECHNISCHEN SITUATION
Das Untersuchungsgebiet befindet sich am siidlichen Rand der Gemeinde Kdnigswartha Ostlich der
Hauptstralle, der B 96.

Geplant ist, Sonder- und Gewerbeflachen im Westen der B-Planflache, ein Mischgebiet im Nordosten
sowie ein Allgemeines Wohngebiet im Osten zu entwickeln (Anlage 1). Zusatzlich ist im Studen der
Planflache ein Sondergebiet fiir eine Freiflachensolarenergieanlage geplant.

Abbildung 1: B-Plangebiet mit Gebietseinteilungen einschliellich Larmschutzflache und Grunstreifen

Die Gelandehdhen schwanken nur gering zwischen 143 und 145,5 m NHN mit einem leichten Anstieg
nach Siidosten.

Das Untersuchungsgebiet wird im Westen von der B 96/HauptstraRe begrenzt. Nérdlich befindet sich
ein Mischgebiet mit einer Garagenanlage und einem Busunternehmen. Weiter nordlich schlieRen
Sportplatze an.

Eine ehemalige Schweinemastanlage im Sliden des Plangebietes wird perspektivisch riickgebaut und
zu einer Okokontofliche aufgewertet.

In der ndheren Umgebung dominieren landwirtschaftliche Nutzungen.
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) BERECHNUNGSGRUNDLAGEN

Es ist zu untersuchen, unter welchen schalltechnischen Bedingungen die Planungsabsichten nut-
zungsvertraglich zum Bestand einzuordnen bzw. realisierbar sind. Die Larmprognose erfolgt mit dem
EDV-Programm "IMMI". Alle beschriebenen Berechnungsalgorithmen sind in die verwendete Soft-
ware integriert.

Zur Berechnung der Schallausbreitung wurde ein 3D- Modell auf Grundlage

. eines digitalen Gelandemodells /6/

. der Geometrien der umliegenden Gebaude /7/
. der Emissionsbander relevanter Verkehrswege
o der Emissionen relevanter Gewerbe

o der Emissionen relevanter Sportanlagen
generiert.

Die Berechnung der Schallpegel erfolgt unter Auswirkung moglicher Schallreflektion an den umlie-
genden Bestandsgebauden, und einer dadurch moéglichen Verstarkung der Immission. Geplante Be-
bauungen innerhalb des B-Plangebiets werden entsprechend DIN 18005 /E/ nicht bertcksichtigt.

Entsprechend der DIN 18005 /E/ werden die Emissionen von StraBenverkehrswegen geméaR der Be-
rechnungsvorschrift RLS 19 ermittelt.

Verkehrswege werden durch Linienschallquellen reprasentiert. Bei Strafden befinden sich diese 0,5 m
Giber den vorhandenen Fahrstreifen.

Parkplatze, Gewerbe und Sportstatten werden fiir gewohnlich durch Flachenschallquellen reprasen-
tiert. Bei spezifischen Gerduschquellen werden gelegentlich auch Linien- oder Punktquellen verwen-
det.

Fir die resultierenden Rasterdarstellungen der zu erwartenden Immissionen werden Ublicherweise
die Werte verschiedener Immissionshohen herangezogen: 2,0 m . GOK fiir den Tageszeitraum und
5,6 m U. GOK fiir den Nachtzeitraum.

Wahrend des Tages ist die Nutzung diverser Freiflachen zu erwarten, weshalb den Immissionspegeln
in Bodenndhe in diesem Zeitraum eine erhdhte Relevanz zukommt.
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6 ERMITTLUNG DER LARMBELASTUNG — STATUS QUO
6.1 VERKEHRSLARM

Fir eine Verkehrslarmbetrachtung stellt die BundesstralRe B 96 den Hauptemittenten dar (1).

Auf dem Verkehrsweg ,,An den Sportanlagen” (2) nordlich des Plangebiets ist larmtechnisch nicht
relevanter Anliegerverkehr zu erwarten.

Abbildung 2: Verkehrswege um das B-Plangebiet
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Fir die Berechnung der Emissionspegel bei StraRen sind gemaR der allgemein anerkannten Berech-
nungsvorschrift RLS 19 /B/ neben der Fahrbahngeometrie folgende Eingangsdaten maRgebend:

o Durchschnittliche (stiindliche) Verkehrsstarke M (Kfz/h)
e Anteile der Schwerlastfahrzeugtypen (> 3,5t) Lkwl und Lkw2  p1 bzw. p2in %
o Korrektur der Strallenoberflache Dstro in dB(A)

e Korrektur der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit D, in dB(A)

Bei den Parametern des Verkehrsstromes wird zwischen Tag und Nachtzeitraum unterschieden.

Die vom Sachsischen Staatsministerium fiir Wirtschaft, Arbeit und Verkehr bereitgestellten Ver-
kehrsdaten der B 96 / HauptstraRe stammen aus dem Jahr 2021 /3/. Die zugehorige Zahlstel-
le 47521102 befindet sich etwa einen Kilometer siidlich des Plangebietes.

Abbildung 3: Plangebiet (umrahmt) und Verkehrszéhlstelle (Kreis)

Die Gesamtverkehrsmenge an der Zahlstelle lag bei:

DTV =5.627 Kfz/24h  SV.35=10,5%

DTV: durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke

SV: Schwerlastanteil
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Entsprechend der Richtlinien der RLS 19 /B/ werden diese Werte weiterhin in folgende Parameter
umgerechnet:

Tabelle 2: Verkehrsdaten B 96 / HauptstraRe
M [Kfz/h] Lkw1- Anteile Lkw2- Anteile ANEESEE F OE TS
schwindigkeit
Tag 0 Tag o Pkw Lkw
Tag Nacht [%] Nacht [%)] [%] Nacht [%] [km/h] [km/h]
323 56 2,36 5,51 5,51 10,24 50/100 50/100

Durch den Ortseingang auf Hohe der nordwestlichen Ecke des Plangebietes unterliegt der Verkehrs-
weg zwei verschiedenen Geschwindigkeitsbegrenzungen: 50 km/h innerorts und 100 km/h auRer-
orts.

Anhand dieser Daten ist von folgenden Emissionspegeln der B 96 auszugehen:

Innerorts AuRerorts
Tagzeitraum: Lw-= 79,84 dB(A) Lw-= 86,23 dB(A)
Nachtzeitraum: Lw-= 73,19 dB(A) Lw-= 79,80 dB(A)
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6.2 GEWERBELARM

In der ndheren Umgebung der B-Planfldache sind bereits einige Gewerbe ansassig.
Darunter zahlen:

e Regionalbus Oberlausitz GmbH (A)

e Slama Préazisionsfrasteile (B)

e Eine Pkw - Garagenanlage mit 140 Stellplatzen (C)
e Fahrzeugservice Eichler (D)

Die Gewerbe Slama Prazisionsfrasteile (B) und Fahrzeugservice Eichler (D) werden als nicht immissi-
onsrelevant eingestuft. Beide Betriebe arbeiten ausschlieRlich innerhalb des Tagzeitraumes und wei-
sen weder signifikanten Liefer- oder Mitarbeiterverkehr noch sonstige larmintensive Vorgidnge au-
Rerhalb der Betriebsgebaude auf.

Somit ist sind das Busunternehmen (A) und die Pkw- Garagenanlage (C) zur Betrachtung von gebiets-
bezogenen Vorbelastungen relevant.

Die stdlich des B-Plangebiets angrenzende Flache der ehem. Schweinemastanlage ist komplett fiir
einen Riickbau vorgesehen und dient zukiinftig als Ausgleichsfliche fiir Okokonto-MaRnahmen.
Diesbeziiglich ist das Areal als schallemissionsfrei anzusehen.
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Regionalbus Oberlausitz GmbH (A)

Die Schallemissionen des Betriebes werden setzen sich aus den Parkplatzbewegungen der Bus-
Fahrzeugflotte (2) des Unternehmens und den Privatfahrzeugen der Mitarbeiter (1) zusammen.

Abbildung 4: Flachenschallquellen der Regionalbus Oberlausitz GmbH (1,2) und der Garagenanlage (3)

Die Emissionen dieser werden mithilfe der Vorgaben der Parkplatzldrmstudie /D/ des Bayrischen
Landesamtes fiir Umwelt berechnet. Fir beide Fahrzeugarten sind jeweils 15 Stellplatze verfligbar. Es
wird von je einer Stellplatzbewegung wahrend des Tages und Nachtzeitraumes ausgegangen.

Die Parkflachen der Busse werden nach der Charakteristik ,Zentrale Bushaltestellen” behandelt und
erhalten Fahrzeugbedingte Larmaufschlage.

Es ergeben sich folgende Schallleistungspegel:

Mitarbeiterparkflache (1) Busparkflache (2)
Tagzeitraum: Lw = 68,70 dB(A) Lw = 76,75 dB(A)
Nachtzeitraum: Lw= 71,68 dB(A) Lw= 79,73 dB(A)

Pkw — Garagenanlage (C)

Flr die Emissionsberechnung der Pkw-Garagenanlage (1) wird ebenfalls die Parkplatzlarmstudie her-
angezogen.

Auf dem Areal sind nach Informationen der Stadtverwaltung /4/ 140 Pkw-Stellplatze verfuigbar. Die
Fahrgassen sind unbefestigt (Kies).

Es werden konservativ je eine Fahrzeugbewegung pro Stellplatz je Tag- und Nachtzeitraum angesetzt,
welche in folgenden Schallleistungspegeln resultieren:

Tags: Lw =92,28 dB(A) Nachts: Lw = 83,24 dB(A)
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6.3 FREIZEITLARM

Nordlich des Plangebietes befinden sich 3 Sportplatze des Kdnigswarthaer Sportvereins (KSV).

Aus telefonischen Ricksprachen ging hervor, dass hauptsachlich der in der Mitte befindliche Rasen-
platz genutzt wird.

Den Trainingsplanen des Vereins ist zu entnehmen, dass die intensivste Nutzung am Wochenende
mit hochstens 3 (Punkt-)Spielen pro Tag zu erwarten ist. Pro Spiel wird eine Nutzungsdauer von 2
Stunden angesetzt.

Die Gesamtschallemission setzt sich beim FuBball im Wesentlichen aus den Gerduschanteilen der
Schiedsrichterpfiffe, der Spieler, der Zuschauer und gegebenenfalls von Lautsprecherdurchsagen
zusammen. Die Gerduschemission erfolgt durch eine Vielzahl einzelner Punktschallquellen. Die im
Folgenden dargestellten Gerdauschemissionen werden jeweils auf die gesamte Spieldauer bezogen.

Fir die rechnerische Prognose der von Fullballspielfeldern verursachten Gerduschimmission entspre-
chend 18. BImSchV /M/ wird von den Gerauschemissionswerten der Spieler, der Schiedsrichterpfiffe
und der Zuschauer ausgegangen. Sie werden unter Berlicksichtigung der Zuschauerzahl n ermittelt.

Es wird im Folgenden n = 100 angesetzt.

5.3.2 Schiedsrichterpfiffe (auf das gesamte
Spielfeld verteilt)

Lypa =73,0dB+201g(1+n)dB furn =30 (4a)
Lyp =985dB+3Ig(1+n)dB furn>30 (4b)
Dabei ist

N  Zuschauerzahl

Der mittlere Maximal-Schallleistungspegel von
Schiedsrichterpfiffen betragt

Lipapmax =118 dB (5)

5.3.3 Spieler (auf das gesamte Spielfeld
verteilt)

Lyp =94dB (6)

5.3.4 Zuschauer (auf den gesamten Sitz-
oder Stehplatzbereich verteilt)

Lyp r =80dB +101g(n)dB fir n < 500 (7a)

Lyp 1 =80dB+8-1O_5-ndB+1UIg(n)dB
fur n = 500 (7b)

Abbildung 5: Berechnungsformeln der Gerduschemission von FuR3ballspielen — Auszug aus der 18. BImSchV /M/
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Es ergibt sich ein Summenpegel von Lw = 106,1 dB(A). Dieser wird auf eine Flachenquelle in Form des
mittleren Sportplatzes in einer Hohe von 1,6 m (Stimmhohe Erwachsene) Gibertragen und resultiert in
einem flachenbezogenen Schallleistungspegel (Lw~<) von 65,97 dB(A) lber eine Dauer von 6 Stunden
wahrend des Tagzeitraumes. Nachts werden die Platze nicht genutzt.

Anmerkung:

Bis zu 10 Kalendertage im Jahr kénnen auf dem Sportplatzgeldande Seltene Ereignisse im Sinne der TA
Larm stattfinden. Dabei handelt es sich um herausgehobene Veranstaltungen der Kommune oder
ortlicher Vereine aus besonderem Anlass. Diese gehoren zu den typischen Erscheinungsformen ge-
meindlichen Lebens, welche von der Nachbarschaft in héherem Mal} als sozialaddquat akzeptiert
werden als etwa rein gewerbliche Aktivitditen oder durch private Feiern hervorgerufene Larmimmis-
sionen.

Entsprechende Ereignisse unterliegen gesonderten Vorschriften und liegen auBerhalb des Rahmens
der schalltechnischen Betrachtung nach DIN 18005.
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7 IMMISSIONSPROGNOSE UND BEURTEILUNG — STATUS QUO

7.1 BERECHNUNG DER IMMISSIONEN

Es wurde ein schalltechnisches Modell erstellt, welches die ortlichen Gegebenheiten erfasst und ab-
bildet.

Der Eintrag der Immissionen des Strallenverkehrs-, Gewerbe- und Sportanlagenlarms in das Bebau-
ungsgebiet werden gegebenenfalls separat, aber auch energetisch summiert als Raster berechnet.

Die Berechnung der Raster erfolgte jeweils fiir die Bewertungshohen Erdgeschoss/AuRenbereiche
(2 m . GOK) und 1. Obergeschoss (5,6 m i. GOK), welche die Schallsituationen Tag und Nacht abbil-
den. Diese Ergebnisse sind in den Anlage 2 dokumentiert.

7.2 ERGEBNIS DER IMMISSIONSPROGNOSE

7.2.1  StraBenverkehrslarm
Die Rasterdarstellungen des StraBenverkehrslarms sind in Anlage 2.1.1 und Anlage 2.1.2 einzusehen.
Die westlich am B-Plangebiet vorbeifiihrende HauptstraBe/B 96 stellt den Hauptemittenten dar.

Die Immissionsorientierungswerte (IOW) fir Allgemeinen Wohngebiete (WA) werden wahrend des
Tages (55 dB(A)) eingehalten. Wahrend der Nacht ist ein etwa 40 m breiter Streifen innerhalb des
Wohngebietes von Uberschreitungen bis zu 3 dB(A) (IOW 45 dB(A)) betroffen. In unmittelbarer Ndhe
zur HauptstralRe befinden sich Gewerbe- und Sondergebietsflachen, fiir welche die Immissionen un-
ter 65 dB(A) wahrend der Tagstunden bzw. 55 dB(A) wahrend der Nacht liegen sollten. In den Rand-
bereichen zur HauptstraRe ist dies tagstiber in einem 20 m und nachts in einem 50 m breiten Streifen
nicht gewabhrleistet.

Die B- Planflache ist hinsichtlich der Verkehrsldarmsituation als konfliktbehaftet einzustufen.

7.2.2 Gewerbelarm
Die Rasterdarstellungen des Gewerbeldrms sind in den Anlage 2.2.1 und Anlage 2.2.2 hinterlegt.

Alle Immissionsrelevanten Gewerbe befinden sich nérdlich der B-Planflache. Die starksten Immissio-
nen sind an der B-Plangrenze zu den Pkw-Garagenstellplatzen zu beobachten (44,1 dB(A) tags;
40,0 dB(A) nachts).

Die IOW fur Gewerbelarm (sensibelste Nutzung: Allgemeine Wohngebiete, IOW 55/40 dB(A)) werden
eingehalten.

Die B- Planflache ist hinsichtlich der bestehenden Gewerbelarmimmissionen in das B-Plangebiet als
konfliktfrei einzustufen.
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7.2.3  Freizeitlarm
Die Rasterdarstellung des Freizeitlarms ist in Anlage 2.3 einzusehen.

Von der Sportanlage des Kénigswarthaer SV sind nur wahrend des Tages Emissionen zu erwarten. Die
maximale resultierende Immission in das Plangebiet (Nordrand) betrédgt 43,6 dB(A).

Hinsichtlich der Freizeitlarmimmissionen in das B-Plangebiet hinein besteht Konfliktfreiheit.

7.2.4  Gesamtimmission
Im gesamten B-Plangebiet dominieren die Einwirkungen des Strallenverkehrslarms.

Am Nordrand des Plangebietes ist der Einfluss der Pkw-Garagenstellplatze merklich, aber dem Stra-
Renverkehrslarm untergeordnet.

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes resultieren maximale Gesamtimmissionspegel von
53/46,7 dB(A) (Tag/Nacht) und innerhalb des Gewerbegebietes von 73,6/66,5 dB(A).
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8 GERAUSCHKONTIGENTIERUNG NACH DIN 45691

8.1 SITUATION

Innerhalb des B-Plangebietes sollen 3 Sonder- und 2 Gewerbeflachen ausgewiesen werden. Zwei der
Sondergebietsflachen sind als Sondergebiet ,,Handel” eingestuft.

IM

Fir die Genehmigung zur Errichtung und Betrieb von gewerblichen Anlagen sind die Vorgaben der
TA- Larm einzuhalten. Werden mehrere gewerbliche Anlagen innerhalb eines B-Plangebietes ange-
siedelt, sollen die einzuhaltenden Immissionsrichtwerte nicht von einzelnen, friih angesiedelten An-
lagen ausgeschopft werden kdnnen, da dies benachbarte, dhnliche Nutzungen einschranken wiirde.

Im Rahmen der Erstellung von Bebauungsplanen sollten daher die Emissionen von Teilflachen (In-
dustrie-, Gewerbe- und optional Sondergebietsflachen) durch die Festsetzung von Gerauschkontin-
genten gemal DIN 45691 /O/ begrenzt werden.

Abbildung 6: Zu kontingentierende Flachen (schraffiert, ohne La&rmschutz- und Grinflachen)

Flr den Bebauungsplan ,Kénigswartha Sid“ werden sowohl die Gewerbeflachen GE 1 bis 2 als auch
die Sonderflachen SO 1 bis 3 einer Kontingentierung unterzogen.

Im stadtebaulichen Konzept ist bereits eine Flache fiir eventuelle LirmschutzmalRnahmen (Griinstrei-
fen, potentieller Larmschutzwall) festgelegt, welche teilweise auf den Sonder- und Gewerbeflachen
liegt. Da auf dieser Flache keine Emissionen stattfinden diirfen, wird diese sowie ein der HauptstraRe
zugewandter Griinstreifen bei der Kontingentierung als emissionsfrei beriicksichtigt.
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8.2 BERECHNUNGS- UND BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN

Gemdfs DIN 45961:

Fir alle schutzbedrftigen Gebiete in der Umgebung der zu kontingentierenden Flachen sind zu-
nachst die Gesamt-Immissionswerte Lg in ganzen Dezibel festzulegen.

Die Gesamt-Immissionswerte diirfen in der Regel nicht hoher sein als die Immissionsrichtwerte nach
TA Larm. Als Anhalt gelten jedoch generell die schalltechnischen Orientierungswerte IOW nach Bei-
blatt 1 zu DIN 18005-1.

Fir einen Immissionsort ist der Planwert der Beurteilungspegel aller auf den Immissionsort ein-
wirkenden Gerdusche von Betrieben und Anlagen aus dem Plangebiet. Die Summe aus Vorbelastun-
gen und Planwert wird als Gesamtimmission Lg bezeichnet. Sind keine Vorbelastungen vorhanden,
entspricht der Planwert dem Gesamtimmissionswert Lg.

Eine Vorbelastung entspricht hier dem Beurteilungspegel der Summe aller auf den Immissionsort
einwirkenden Gerdusche von bereits bestehenden Betrieben und Anlagen auBerhalb des Bebau-
ungsplangebietes (,vorhandene Vorbelastung”) einschlieRlich der Immissionskontingente flir noch
nicht bestehende Betriebe und Anlagen auBerhalb des Bebauungsplangebietes (, planerische Vorbe-
lastung”).

Fir die Berechnung der Emissionskontingente ist eine ausreichende Zahl von geeigneten Immission-
sorten so zu wahlen, dass bei Einhaltung der Planwerte an diesen Orten auch im Ubrigen Einwir-
kungsbereich keine Uberschreitungen von Planwerten zu erwarten sind.

Die Emissionskontingente Le sind fiir alle zu kontigentierenden Teilflachen in ganzen Dezibel so fest-
zulegen, dass an keinem der untersuchten Immissionsorte unter Einbezug der Vorbelastung der Ge-
samt- Immissionswert Lg durch die energetische Summe der Immissionskontingente lberschritten
wird. Unter Umstanden kénnen richtungsgebundene Zusatzkontingente vergeben werden, wenn sich
beispielsweise der Gebietscharakter und damit der zuldssige Gesamt-Immissionswert benachbarter
Immissionsorte unterscheidet.

Die rechtliche Absicherung der Methodik ist durch den Beschluss des Bundesverwaltungsgerichts
(BVerwG) vom 18/12/1990 gegeben. In dem Urteil wurde festgestellt, dass flachenbezogene Schall-
leistungspegel zur Gliederung von Baugebieten nach § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO geeignet sind. Zu
den besonderen Eigenschaften von Betrieben und Anlagen, nach denen ein Baugebiet demnach ge-
gliedert werden kann, gehort auch ihr Emissionsverhalten.

Aus den Emissionskontingentem ergeben sich Immissionskontingente L fir die einzelnen Teilflachen
an den festgelegten immissionspunkten.

Ein Vorhaben, dem eine ganze Teilflache zuzuordnen ist, erfiillt die schalltechnischen Festsetzungen
des Bebauungsplans, wenn der nach TA Larm unter Beriicksichtigung der Schallausbreitungsverhalt-
nisse zum Zeitpunkt der Genehmigung berechnete Beurteilungspegel L. der vom Vorhaben ausge-
henden Gerdusche an allen malRgeblichen Immissionsorten die Bedingung L.< Li erfiillt.

Sind einem Vorhaben mehrere Teilflaichen (TF) zugeordnet, werden die Immissionskontingente der
Teilflachen an den Immissionsorten energetisch aufsummiert:

Lik neu =10 Ig Y pp 1091 Lik TF
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Ein Vorhaben erfiillt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplans, wenn der
Beurteilungspegel L. den Immissionsrichtwert an den maligeblichen Immissionsorten um mindestens
15 dB(A) unterschreitet (Relevanzgrenze).

Allgemein gilt gemaR DIN 18005: Unbeschrankte Gewerbegebiete weisen einen immissionswirksa-
men flachenbezogenen Schallleistungspegel von Ly~ = 60 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts auf. In der
Genehmigungspraxis haben sich zur Orientierung, welches Emissionsverhalten fiir uneingeschrankte
Gewerbefldachen zutraglich ist, Minderungen des Ly~ in den Nachtstunden auf 50 dB(A) durchgesetzt.

8.3 LARMKONTINGENTE

Folgende Immissionsorte werden zum Nachweis der Konfliktfreiheit festgelegt:

Tabelle 3: Mafgebliche Immissionsorte der Larmkontingentierung
Immissionsorientierungswerte (-
Immissionsort Ostwert Nordwert Einstufung OW) fiir Gewerbelarm nach DIN
18005
Tag Nacht
MI Nord 453140,4 5683932,4 Mischgebiet 60 45
WA 1 453256,4 5683904,1 Allg. Wohngebiet 55 -
WA1N 453263.1 5683898,1 Allg. Wohngebiet - 40
WA 2 453264,1 5683843,7 Allg. Wohngebiet 55 -
WA2N 453267,0 5683836,0 Allg. Wohngebiet - 40
WA3 453269,2 5683789,7 Allg. Wohngebiet 55 -
WA3N 453283,2 5683803,8 Allg. Wohngebiet - 40
WA 4 453274,4 5683731,9 Allg. Wohngebiet 55 =
WA4N 453289,6 5683716,7 Allg. Wohngebiet - 40
WAS5 453262,0 5683666,5 Allg. Wohngebiet 55 -
WASN 453269,1 5683678,7 Allg. Wohngebiet - 40
WA 6 453354,0 5683679,0 Allg. Wohngebiet 55 -
WAG6N 453352,5 5683689,3 Allg. Wohngebiet - 40
WA 7 453441,0 5683689,0 Allg. Wohngebiet 55 -
WA7N 453439,6 5683700,3 Allg. Wohngebiet - 40

Fir den Nachtzeitraum werden ggf. separate Immissionsorte angegeben (mit N gekennzeichnet).
Diese orientieren sich an den Bebauungsgrenzen des Wohngebietes und befinden sich 5,6 m {. GOK.
Wahrend des Tagzeitraumes werden Immissionshéhen von 2,0 m . GOK angesetzt und auch die
AulRenwohnbereiche der Grundstiicke einbezogen.

Es sei angemerkt, dass diese Immissionsorte reprasentativ fur ihr jeweiliges Schutzgebiet stehen.
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Abbildung 7: Zu kontingentierende Teilflachen und maf3gebliche Immissionsorte, Bebauungsgrenzen in Blau

Folgende Emissionskontingente werden fiir die Teilflaichen, unter Einhaltung der Gesamtimmissions-
werte Lg an den beschriebenen Immissionsorten, festgelegt:

Tabelle 4: Emissionskontingente
Name Flache Emissionskontingent Lk in Ly~ dB(A) Zusatzkontingent MI Nord
Teilfliche [m?] Tag Nacht
so1 12681 62 46 +4 (Ly~= 50 dB(A))
SO 2 9093 62 45 +5 (L= 50 dB(A))
SO 3 7302 58 40
60 (uneinge- 50 (uneinge-
GE1 3868
schrankt) schrankt)
60 (uneinge- 50 (uneinge-
GE 2 3631
schrankt) schrankt)

Gemeinhin wird ein Tag/Nacht Emissionskontingent Lw~ von 60/50 dB(A) fir uneingeschrankte Ge-
werbeflachen angesetzt (s.0.).
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Abbildung 8: Rasterlarmdarstellung Gewerbelarm (ohne Zusatzkontingent) tags mit Vorbelastung nach DIN 45961,
2m i. GOK

Die Sondergebiete SO 1- SO 2 erhielten maximal mogliche Emissionskontingente unter dem Ge-
sichtspunkt, dass bei Handelsgewerben mit einer erhéhten Schallentwicklung durch Zufahrts- und

Stellplatzverkehre zu rechnen ist.

Analog erhilt das Sondergebiet SO 3 ein entsprechend der angestrebten, larmarmen Nutzung (Pho-
tovoltaik) geringeres, aber fiir den Betrieb potentiell relevanter Lairmquellen (Wechselrichter, Trans-
formatoren, Liftungen) ausreichendes Emissionskontingent.
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Die Sondergebietsflaichen 1 und 2 sind durch die Nahe des Allgemeinen Wohngebietes im Osten auf
ein nachtliches Emissionskontingent von Ly« = 45/46 dB(A) beschrinkt. Da die nachstliegende schutz-
bedirftige Bebauung nordlich des B-Plangebietes einen Mischgebietscharakter und damit hohere
Immissionsgrenzen (Tabelle 3) aufweist, wird fiir diese ein Zusatzkontingent von 5 dB ausgewiesen.

Abbildung 9:  Rasterlarmdarstellung Gewerbeldrm (ohne Zusatzkontingent) nachts mit Vorbelastung nach DIN 45961

und Bebauungsgrenzen des Wohngebietes (blau), 5,6 m (. GOK
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Folgende Immissionskontingente dienen als Nachweis zur Erfiillung der schalltechnischen Festlegun-
gen im Bebauungsplan:

Tabelle 5: Vorbelastung, Gesamtimmission (energetisch addierte immissionskontingente mit Vorbelastung) und
Immissionsrichtwerte der an den einzelnen immissionsorten
Vorbelastung Gesamtimmission IoOW
10 tags nachts tags nachts tags nachts
MI Nord 34,4 25,5 53,7 41,9 60 45
WA 1 46,0 = 53,9 = 55 =
WA1N - 37,1 - 39,7 - 40
WA 2 38,0 = 54,8 = 55 S
WA2N - 29,3 - 39,3 - 40
WA 3 34,5 = 54,6 = 55 =
WA3N - 26,0 - 38,4 - 40
WA 4 31,8 = 53,8 = 55 S
WA4N - 23,4 - 38,2 - 40
WA 5 29,7 = 53,3 2 55 =
WAS5N - 21,4 - 39,5 - 40
WA 6 29,6 = 54,2 = 55 =
WAG6N - 21,7 - 37,0 - 40
WA 7 28,9 = 52,6 = 55 =
WA7N - 20,9 - 34,7 - 40
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Tabelle 6: Aus Emissionskontingenten (inkl. Zusatzkontingenten) resultierende Immissionskontingente in dB(A)

zum Nachweis der Erflllung der schalltechnischen Festlegungen des B-Plans

IK SO1 SO 2 SO 3 GE 1 GE 2
10 tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts | tags | nachts
MI Nord | 52,9 40,9 44,5 32,5 34,5 16,5 36,0 26,0 35,7 25,7
WA 1 52,2 - 44,9 - 36,7 - 35,9 - 36,5 -
WA1N - 36,0 - 28,0 - 18,9 - 26,0 - 26,6
WA 2 53,6 - 47,4 - 38,7 - 37,5 - 38,5 -
WA2N - 37,3 - 30,7 - 21,0 - 27,7 - 28,8
WA 3 52,3 - 49,8 - 40,9 - 39,0 - 40,8 -
WA3N - 354 - 31,3 - 22,6 - 28,1 - 29,8
WA 4 49,4 - 50,7 - 44,2 - 40,4 - 43,5 -
WA4N - 32,0 - 32,3 - 27,9 - 30,0 - 33,1
WA 5 39,4 - 38,2 - 49,8 - 40,0 - 39,7 -
WAS5N - 31,1 - 32,9 - 35,0 - 31,6 - 36,0
WA 6 44,6 - 44,9 - 52,8 - 37,6 - 39,9 -
WAG6N - 29,0 - 28,1 - 32,8 - 27,6 - 29,9
WA 7 42,4 - 41,7 - 51,5 - 34,8 = 36,3 =
WA7N - 26,6 - 24,8 - 31,2 - 24,8 - 26,3
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9 PLANFALL

9.1 GESAMTLARMSITUATION
Rasterlarmkarten der Gesamtlarmsituation im Planfall (unter Einbezug der im Plangebiet befindli-
chen kontingentierten Gewerbe- und Sonderflachen) sind in Anlage 3 hinterlegt.

Im Planfall werden innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes Maximalpegel von 56,5/47,7 dB(A)
(Tag/Nacht) und innerhalb des Gewerbegebietes von 73,3/66,3 dB(A) prognostiziert.

9.2 STANDORTEIGNUNG UND LARMSCHUTZ

Aufgrund des bestehenden Verkehrsweges (HauptstraRe/B 96) werden die Orientierungswerte fir
Verkehrslarm wahrend des Nachtzeitraumes am Westrand des allgemeinen Wohngebietes und in
beiden Beurteilungszeitraumen Am Westrand des Gewerbegebietes signifikant Gberschritten.

9.2.1 Geschwindigkeitsbegrenzung

Im Genehmigungsverlauf wurde die Reduktion der Hochstgeschwindigkeit des benachbarten Ab-
schnitts der B 96 in Aussicht gestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht fest, ob, wann und wie
diese Anderungen in Kraft treten, z.B. ob 70 oder 50 km/h als neue Geschwindigkeitsbegrenzung
angesetzt werden, oder welche konkreten Straenabschnitte dies betrifft.

Abbildung 10: Geschwindigkeitsabschnitte der B 96
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Im Rahmen der bisherigen Planungen wurde beispielsweise die Verlegung des Ortseinganges der
Gemeinde Konigswartha auf Hohe der ehemaligen Schweinemastanlage diskutiert. Der Effekt von
Geschwindigkeitsbegrenzungen auf dem zwischenliegenden Streckenabschnitt wird im Folgenden

dargestellt.

100 km - Status quo

70 km/h

50 km/h

Maximale Immissionspegel:
73,8 /66,6 dB(A)

Maximale Immissionspegel:

69,2/63,3 dB(A)

Maximale Immissionspegel:
66,4/60,3 dB(A)

GE Tags in einem 20 m Streifen und nachts in . o . . L .
. . .. . Reichweite Uberschreitung: | Reichweite Uberschreitung:
einem 50 m Streifen IOW Uberschreitun-
gen 11/32 m 5/17 m

IOW tagsuber eingehalten,

IOW werden eingehalten IOW werden eingehalten

WA Nachts Uberschreitungen < 3 dB in einem
40 m breiten Streifen am Westrand

Bereits eine Geschwindigkeitsabsenkung auf 70 km/h fuhrt dazu, dass innerhalb der Wohngebiete
die IOW fiir Verkehrslarm eingehalten werden. Innerhalb der Gewerbegebiete sind IOW-
Uberschreitungen nicht véllig zu vermeiden, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h halbiert
die Uberschreitungsflachen, eine Begrenzung auf 50 km/h viertelt diese.

Die Anderung der geltenden Héchstgeschwindigkeit auf dem betrachteten Streckenabschnitt kann
nicht Uber Festlegungen des B-Plans erfolgen, sollte jedoch Gegenstand des Planverfahrens sein
(TOB-Beteiligung des StraRenbaulasttragers).

In Anlage 4.2 und Anlage 4.3 kdnnen die aus der verdnderten Verkehrssituation resultierenden
Larmpegelbereiche eingesehen werden.

9272 Larmschutzwall

Stadteplanerisch wurde zwischen dem Allgemeinen Wohngebiet und den Gewerbe- und Sonderfla-
chen eine , Abstandsfliche” vorgesehen. Perspektivisch soll/kénnte hier ein Larmschutzwall unter
Nutzung der Abbruchmassen der ehemaligen Schweinemastanlage silidlich des Plangebietes entste-
hen. Dieser Wall wiirde zwischen den auszuweisenden Misch- und Wohngebieten und den GE- bzw.
Sondergebietsflichen 1 und 2 liegen.

Insgesamt stellt sich die Larmsituation in Bezug auf Gewerbe- und Freizeitlarmimmissionen innerhalb
(und auRerhalb) des Plangebietes als konfliktfrei dar. IOW Uberschreitungen im B-Plangebiet resul-
tieren lediglich aus dem Verkehrslarm der Hauptstrae/B 96.

Bezliglich der Verkehrslarmsituation ware ein solcher Wall aufgrund des groRen Abstands zum Ur-
sprung der Schallentwicklung nur eingeschrankt wirkungsvoll. Effektive aktive Lirmminderungsmal3-
nahmen setzen quellnah an.
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Durch einen Wall wiirde auch nur ein geringer Anteil des Gesamtlarmes abgeschirmt. Kénnten fir die
Freiflachen und Erdgeschosse der unmittelbar dahinter liegenden Wohngebiete eine akzeptable Wir-
kung erzielt werden, ergeben sich fiir die Obergeschosse nur malige Pegelminderungen. Da sich der
Gesamtlarm aus der rdumlichen Zusammenfassung alle Lairmanteile zusammensetzt, spielen auch die
Vorbelastungen eine Rolle.

Waéhrend der Nachtstunden sind auf einer Immissionshohe von 5,6 m . GOK bei einem 3 m hohen
Larmschutzwall nur Pegelminderungen kleiner 0,4 dB, und bei einem 5 m hohen Wall weniger als
1,4 dB innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes zu erwarten.

Beziglich der Larmkontingentierung der GE- bzw. SO-Flachen wiirden mit einer Kompensation durch
einen Wall lediglich Erhéhungen der moglichen flachenbezogenen Schallleistungspegel von 1 —
2 dB(A)/m? einhergehen.

Angesichts der Aufwendungen fiir die Errichtung und Unterhaltung des Walles stellt sich daher die
Effizienz in Frage. Darliber hinaus bedirfte es der Festsetzung des Walles im B-Plan.

Anmerkung: Der psychologische Effekt eines Larmschutzwalles sollte jedoch nicht auRer Acht gelas-
sen werden. Das subjektive Larmempfinden wird stark von Sichtkontakt zu Larmquellen beeinflusst.
Das Unterbrechen der Sichtachse zu den Gewerbe- und Sonderflichen 1 - 2 sowie der HauptstraRe/B
96 ist demnach als qualitative LarmschutzmalRnahme von Vorteil.

9.2.3 Passive MalRnahmen

Fir die aktuell vorliegenden Uberschreitungen der IOW sollte méglichst ein Ausgleich durch passive
MaRnahmen (z.B. geeignete Gebdudeanordnung und Grundrissgestaltung, geeignete/erhdhte Schall-
dammmaRe der AuRenwinde, — insbesondere fiir Schlafraume) erfolgen (siehe u. A. DIN 4109 /F/).
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9.3 LARMPEGELBEREICHE

Der maRgebliche AuRenlarmpegel setzt sich aus allen vorhandenen Larmquellen zusammen, wobei
aufgrund des Verkehrslarms zum erhaltenen Summenpegel 3 dB(A) aufgeschlagen werden /F/. Liegt
die Immission in der Nacht weniger als 10 dB(A) unter den Tageswerten, so erhalten die Nachtpegel
zum Schutz des Nachtschlafes einen Aufschlag von 10 dB(A) und werden zur Pegeleinschatzung ge-
nutzt. Die so ermittelten Larmimmissionspegel werden in Larmpegelbereiche eingeordnet, welche
gemald DIN 4109 — 1 bestimmte Anforderungen an die Luftschallddmmung nach sich ziehen.

Generell ist mit einer Immissionszunahme mit zunehmender Hohe zu rechnen. Bei der Planung viel-
stockiger Gebaude (> 2 Geschosse) im Untersuchungsgebiet muss ggf. eine separate Pegeleinord-
nung erfolgen. Gelandebedingte Ausnahmen bestehen.

Der nachtliche Schallpegel auf einer relativen Héhe von 5,6 m wird fiir die Ermittlung der Larmpegel-
bereiche zugrunde gelegt.

Entsprechende Karten der berechneten Larmpegelbereiche befinden sich im Anhang (Anlage 4). Die-
se wurden firr die Hochstgeschwindigkeiten 100, 70 und 50 km/h fiir den angrenzenden StralRenab-
schnitt der HauptstraRe/ B 96 hinterlegt.

Im Plangebiet sind im ungunstigsten Fall (100 km/h) fiur das Allgemeine Wohngebiet und SO 3 die
Larmpegelbereiche | — Il und fir die straBennahen Gewerbe- und Sonderflachen die Lirmpegelberei-
che lll = VI auszuweisen.
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10 AUSWERTUNG UND VORSCHLAGE zZU FESTSETZUNGEN
IM B-PLAN

Formell betrachtet sind die Uberschreitungen der IOW am Westrand des Allgemeinen Wohngebietes
in der Nacht mit bis zu 3 dB (IOW Nacht = 45 dB(A)) durch den Verkehrslarm im Status Quo signifi-
kant.

Wird die Hochstgeschwindigkeit der angrenzenden HauptstraBe/B 96 zukiinftig reduziert, kdnnen
diese Uberschreitungen abgemildert oder behoben werden.

Aktive SchallschutzmalRnahmen in Form des geplanten Larmschutzwalles stellen sich schalltechnisch
als ineffektiv dar. In Anbetracht der Minderung der subjektiven Larmwahrnehmung kénnte ein Larm-
schutzwall zwar durchaus empfehlenswert sein, durch einen dichten Bewuchs auf der , Abstandsfla-
che” stellt sich jedoch eine adaquate Wirkung ein.

Die effektivste mogliche aktive LarmschutzmalRnahme besteht in der Senkung der Hochstgeschwin-
digkeit auf der HauptstralRe/B 96.

Konfliktfreiheit konnte auBerdem Uber passive SchallschutzmafRnahmen hergestellt werden, die den
tatsachlichen Nutzungen entsprechend tiber die DIN 4109 /E/ geregelt sind. Konkret heilt dies, dass
die Umfassungsbauteile (Fensterkonstruktionen, Tiiren, Wande) der Gebadude Uber entsprechende
SchalldammmaRe verfligen missten.

Eine weitere Moglichkeit zur Konfliktminderung ist, die Nutzungsaufteilung entsprechend der schall-
technischen Situation planerisch so zu gestalten, dass wenig schallbezogene Beeintrachtigungen ent-
stehen (z.B.: Wohnraum nicht an straRenseitiger Fassade, sondern teilweise abgeschirmt larmquel-
lenabgewandt).

Durch die Festlegung von Emissionskontingenten fiir die Gewerbe- und Sonderflachen innerhalb des
Plangebietes werden auch die IOW auBerhalb des B-Plans liegender schiitzenswerter Nutzungen
gewahrt.
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Aus gutachterlicher Sicht wird vorgeschlagen, die folgenden Sachverhalte in den Festsetzungen des
B-Plans zu berticksichtigen.

EMISSIONSKONTINGENTE Lex GEMAR DIN 45691

,Zuldssig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geradusche die in der folgenden Tabelle ange-
gebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags (6.00 h bis 22.00 h) noch nachts
(22.00 h bis 6.00 h) tGberschreiten.

Name Flache Emissionskontingent Lk in Ly« dB(A) Zusatzkontingent MI Nord
Teilfliche [m?] Tag Nacht Nacht
so1 12681 62 46 + 4 (Ly~= 50 dB(A))
SO 2 9093 62 45 +5 (Lw+= 50 dB(A))
SO 3 7302 58 40 -
60 (uneinge- 50 (uneinge- -
GE1 3868
schrankt) schrankt)
60 (uneinge- 50 (uneinge- -
GE 2 3631
schrankt) schrankt)

Flr die Teilgebiete sind die entsprechend festgesetzten Immissionskontingente Lk einzuhalten. Die
Prifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12. Die Immissionsorte und Immissionskontin-
gente sind der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan zu entnehmen.”

ANFORDERUNGEN AN DIE LUFTSCHALLDAMMUNG VON AURENBAUTEILEN GEMAR DIN 4109

»Im gesamten Bereich des Plangebietes sind bei Neubau und Sanierung von Wohn- und Aufenthalts-
rdumen die folgenden erforderlichen resultierenden Schallddmm-MaRe (erf. R'wres) flr die AulRen-
bauteile (Wande, Fenster, Liftung, Dacher etc,) gemaR DIN 4109 entsprechend des berechneten
Larmpegelbereiches einzuhalten:

e Bereiche innerhalb Larmpegelbereich | und II:
Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Ubernachtungsrdume in Beherbergungsstitten, Unter-
richtsrdaume und Ahnliches erf. R'w.res > 30 dB

e Bereiche innerhalb Larmpegelbereich lll:
Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in Beherbergungsstitten, Unter-
richtsraume und Ahnliches erf. R'w,res > 35 dB
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e Bereiche innerhalb Larmpegelbereich IV:
Aufenthaltsrdaume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in Beherbergungsstitten, Unter-
richtsrdaume und Ahnliches erf. R'w,res > 40 dB
Birordume und Ahnliches erf. R'w,res > 35 dB

e Bereiche innerhalb Larmpegelbereich V:
Aufenthaltsrdume in Wohnungen. Ubernachtungsrdume in Beherbergungsstitten, Unter-
richtsrdaume und Ahnliches erf. R'w,res > 45 dB
Biirordume und Ahnliches erf. R'w,res > 40 dB

e Bereiche innerhalb Larmpegelbereich VI:
Aufenthaltsrdume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in Beherbergungsstitten, Unter-
richtsraume und Ahnliches erf. R'w,res > 50 dB
Biirordaume und Ahnliches erf. R'w,res > 40 dB

Weiterhin sind in Bereichen des Plangebietes mit Nacht-Beurteilungspegeln von Lr > 45 dB(A) fir
Schlafraume und Kinderzimmer, die als Schlafraume genutzt werden, sowie Rdume mit sauerstoff-
verzehrenden Energiequellen, welche die IOW der Tag- oder Nachtzeitrdume Uberschreiten, schall-
geddammte Liftungseinrichtungen vorzusehen.”

Ein Nachweis eines ausreichenden passiven Larmschutzes ist gemalR DIN 4109 im Rahmen der ob-
jektbezogenen Ausfihrungsplanung vorzulegen. Die Nutzungsaufteilung der Raume sollte entspre-
chend der schalltechnischen Situation planerisch so gestaltet werden, dass schallbezogene Beein-
trachtigungen minimiert werden. Das bedeutet, dass soweit moglich Wohnraum nicht an der, der
Larmquelle zugewandten, Fassade eingeordnet werden sollte. Die Larmpegelbereiche und Immissi-
onspegel sind der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan zu entnehmen.”
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11 NUTZUNGSBEZOGENE VORUNTERSUCHUNG GEMAR TA LARM
11.1 ANGESTREBTE NUTZUNG

Auf der Flache des SO 1 wird die Errichtung eines Verbrauchermarktes in Erwdgung gezogen. Es lie-
gen diesbeziiglich nur Planungen mit Ubersichtscharakter vor: Der Grundriss des Hauptgebaudes mit
den Verladerampen des Lieferverkehrs und die flr Pkw-Stellplatze vorgesehenen Restflachen. Das
Gebaude soll Flachen fir einen Verbraucher- und Getrankemarkt sowie einen Backer (nur Verkauf)
beherbergen. Die Gesamtverkaufsflache belduft sich dabei auf etwa 2.000 m2.

Das Ziel dieser Voruntersuchung ist die Ermittlung der zu erwartenden Larmbeldstigung durch den
Betrieb des Verbrauchermarktes. Es ist darzulegen, dass die mit der geplanten Nutzung im Zusam-
menhang stehende Schallemissionen die Festsetzungen des B-Planes nicht liberschreiten und somit
eine (schall-) immissionsschutzrechtliche Konfliktfreiheit prinzipiell gegeben ist.

Der Einkaufsmarkt wird auf der Sonderflache 1 des B-Plangebietes geplant.

11.2 NACHWEIS LARMBEZOGENER KONFLIKTFREIHEIT

Zur Berechnung und Beurteilung von Gerdauschen genehmigungsbedirftiger und nicht genehmi-
gungsbedurftiger Anlagen gem. BImSchG /A/ ist die TA Larm /Q/ anzuwenden. Es gelten normaler-
weise maximale gebietsbezogene Immissionsrichtwerte IRW, welche im vorliegenden Fall aber durch
die Festsetzungen des B-Plans (Emissionskontingente) ersetzt werden.

Die Berechnungen und Beurteilungen erfolgen fiir die Beurteilungszeitraume Tag und Nacht ge-
trennt, wobei auch Ruhezeiten (06.00 — 07.00 Uhr und 20.00 — 22.00 Uhr) mit entsprechenden Zu-
schldgen zu bericksichtigen sind. In der Nacht ist die lauteste Nachtstunde zu betrachten.

Um Gberprifen zu kdnnen, ob die Festsetzungen des B-Plans eingehalten sind, muss der gesamte mit
dem Vorhaben im Zusammenhang stehende Larmaustrag berechnet werden. Dies geschieht fiir die
im B-Plan festgelegten Immissionsorte. Die so ermittelten Immissionspegel werden dann mit den
maximal zuldssigen Immissionspegeln verglichen (siehe Tabelle 3). Mit dem Nachweis (ber die Ein-
haltung dieser maximalen Immissionen ist demzufolge auch der Nachweis erbracht, dass die maxima-
len flachenbezogenen Schallleistungspegel eingehalten werden. Die Berechnung der Larmsituation
erfolgt streng nach den Vorgaben der TA Larm.

Neben Geldande und Bebauungen werden folgende Larmquellen beriicksichtigt:
e  Pkw-Stellflichen/Parkplatz

e Einkaufswagenbox

Lkw-Zufahrtstrecken zu den Laderampen

Ladevorgange an den Laderampen

Anlagentechnik des Hauptgebaudes

Die Emissionen der einzelnen Schallquellen werden (ber die jeweiligen Berechnungsvorschriften
erfasst (Verkehrswege — RLS — 19 /B/, Parkflachen — Parkplatzlarmstudie des LfuG Bayern /D/).
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11.3 BERECHNUNGSGRUNDLAGEN

Fir die Nutzung der Sonderflache liegen nur die baulichen Planungen vor (Grundriss, Flache Pkw-
Stellplatze, Positionen und Art der Liftungsoffnungen) /8//9/. Es werden daher Standardwerte dhnli-
cher Vorhaben fiir die Emissionen des geplanten Verbrauchermarktes angesetzt.

Abbildung 11: Larmquellen Verbrauchermarkt (blau): Parkplatz, Einkaufswagenbox, Luftungséffnungen

(Punktquellen am Hauptgebaude), Lieferwege

Die rdumliche Verteilung der angesetzten Larmquellen ist in Abbildung 11 (fir Larmquellen A, B und
1- 11 siehe Tabelle 7) zu sehen. Fiir das Hauptgebiude wird eine Héhe von 6,3 m angesetzt. Die Off-
nungszeit des Verbrauchermarktes ist mit 7:00 bis 21:00 Uhr angesetzt /8/.
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Lieferverkehr

Getrdanke- (GM) und Verbrauchermarkt (VM) besitzen separate Verladerampen und Zufahrtswege
(Abbildung 11, Lieferverkehr VM, Lieferverkehr GM). Folgendes Lkw-Lieferregime wird angesetzt:

Verladung GM Zufahrt GM Verladung VM Zufahrt VM
Tag (7 — 20 Uhr) 1x0,5h 2 Fahrten 2x0,5h 4 Fahrten
Ruhe (6 — 7 Uhr,
2 h 4 Fahrt 4 h Fahrt
20 - 22 Uhr) x0,5 ahrten x0,5 8 Fahrten
Nacht (22-6
1 h 2 Fah - -
Uhr) x 0,5 ahrten

Damit werden 4 Lkw taglich fir den Getrankemarkt und 3 Lkw taglich fiir den Verbrauchermarkt be-
riicksichtigt. Fir die lauteste Nachtstunde wird eine Anlieferung fiir den schalltechnisch unglinstige-
ren Anlieferungsweg des Getrankemarktes angesetzt.

Pro Lkw erfolgt ein Be-/Entladevorgang mit einer emissionsrelevanten Ereignisdauer von jeweils ei-
ner halben Stunde, fir den entsprechend der Lkw-Studie des Hessischen Landesamtes /R/ ein stiind-
licher Summenpegel von 82 dB(A) als Punktquelle am Ende des Lieferweges angesetzt ist.

Parkplatz

Entsprechend der Parkplatzlarmstudie /D/ werden die zu erwartenden Stellplatzwechsel pro Stunde
und damit die Emissionen der Parkflachen bei Verbrauchermarkten anhand der Verkaufsflachen fest-
gelegt.

Lager-, Biiroflachen haben keinen Einfluss, Kassen- und Kundenpackbereiche sind ebenfalls nicht zu
beriicksichtigen. Fiir Kassen- und Kundenpackbereiche werden hier pauschal 150 m? angesetzt. Die
verkehrsbestimmende Verkaufsflache liegt damit bei 1.850 m?.

Wihrend des Tages resultiert dies fiir den Parkplatztyp ,Verbrauchermarkt < 5.000 m? Verkaufsfla-
che” in 185 Stellplatzbewegungen pro Stunde (92,5 Pkw). In den Ruhezeiten (6-7 Uhr, 20-22 Uhr),
welche teilweise auBerhalb der Offnungszeiten liegen wird konservativ ein Viertel des Normalver-
kehrs angesetzt.

Waihrend des Nachtzeitraums (22.00 - 6.00 Uhr) wird der Parkplatz nicht genutzt.

Einkaufswagenbox

Unter Berlcksichtigung der Impulshaltigkeit der Ein- und Ausstapelgerdausche von Metallkorb-
Einkaufswagen ein Schallleistungspegel von 72 dB(A) angesetzt. Die Nutzungshaufigkeit der Ein-
kaufswagen orientiert sich im Allgemeinen an den Stellplatzwechseln des Pkw-Parkplatzes (185 Er-
eignisse/h wahrend des Tages, 46,25 Ereignisse/h widhrend der Ruhezeiten, keine Nachtnutzung).
Jedes Nutzungsereignis hat eine Dauer von 3 Minuten.
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Anlagentechnik

Eine vorldufig geplante Anordnung der Liftungséffnungen sowie sonstiger schalltechnisch relevanten
AuRenanlagen und deren Emissionsdaten liegt vor /9/.

Aus Abbildung 11 ist die Positionierung der Anlagen und aus Tabelle 7 die zugehoérigen Schalleis-
tungspegel ersichtlich. Falls nicht anders aufgefiihrt, befinden sich die Larmquellen auf dem Dach des

Hauptgebaudes.

Tabelle 7: Schallleistungspegel Luftungsanlagen

Bezeichnung in

Schallleistungspegel Lw in dB(A)

Abbildung 11 Tag- und Ruhezeit- i Bemerkung
raum

A 67 63

B 67 63

1 42 -

2 49 -

3 42 -

4 53 53

5 63 63 Luftungsoffnung AuBRenwand
6 65 -

7 65 -

8 53 -

9 38 -

10 49 49

11 68 68 Externes Kihlgerat, 1 m t. GOK
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11.4 ERGEBNISSE

Um zu lberprifen, ob die Festsetzungen des B-Planes eingehalten werden, wurde der gesamte, nach
dem im vorherigen Abschnitt dargelegten Betriebsregime entstehende Larmaustrag des Vorhabens
berechnet. Die an den im B-Plan festgelegten Immissionsorten ermittelten Beurteilungspegel werden
mit den maximal zuldssigen Immissionspegeln verglichen.

Tabelle 8: Vergleich Beurteilungspegel und Immissionskontingente
Immissionskontingent Li Ermittelte Beurteilungs- Differenz L- L-*
in dB(A) pegel L; in dB(A)
Immissionsort Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Ml Nord 52,9 40,9 46,6 31,8 6,3 9,1
WA 1 52,2 - 43,8 - 8,4 -
WA1N - 36,0 - 32,6 - 3,4
WA 2 53,3 - 37,1 - 16,2 -
WA2N - 37,3 - 32,9 - 4,4
WA 3 52,3 - 34,8 - 17,5 -
WA3N - 35,4 - 31,9 - 3,5
WA 4 49,4 - 37,1 - 12,3 -
WA4N - 32,0 - 30,5 - 1,5
WA 5 46,8 - 37,2 - 9,6 -
WAS5N - 311 - 30,0 - 1,1
WA 6 44,6 - 33,2 - 11,4 -
WAG6 N - 29,0 - 28,2 - 0,8
WA 7 42,4 - 30,5 - 11,9 -
WA7N - 26,6 - 26,2 - 0,4

*Differenz absolut, nicht energetisch

Rasterlarmkarten der entstehenden Immissionen kénnen in Anlage 5 eingesehen werden.

Die an den immissionsorten ermittelten Beurteilungspegel L. verbleiben an allen Immissionspunkten
unter den angesetzten L. Die Einhaltung des Emissionskontingents gilt somit als nachgewiesen. Ein
Verbrauchermarkt mit dem angesetzten Betriebsregime kann konfliktfrei betrieben werden.

Diese Untersuchung ersetzt nicht das fir die Genehmigung eines entsprechenden Marktes bendtigte
Gutachten nach TA Larm. Es handelt sich lediglich um eine Vorbetrachtung zur Demonstration der
generellen Machbarkeit eines solchen Vorhabens.
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12 ZUSAMMENFASSUNG

Das Planungsbiro atelier stadt & haus, Gesellschaft fiir Stadt- und Bauleitplanung, erarbeitet die
Planunterlagen zur Aufstellung des Bebauungsplans ,,Quartiersentwicklung Kénigswartha-Sid”.

Das Plangebiet liegt im Sliden von Koénigswartha an der B 96. Entlang dieser Hauptstrafie sollen Ge-
werbe- und Handelsflachen (Gewerbe- und Sondergebiete) entstehen, welche liber eine parallel ge-
flhrte ErschlieRungsstraBe an die BundesstraBe angeschlossen werden. Des Weiteren soll eine Son-
dergebietsflache im Stiden fiir eine Freiflachensolaranlage genutzt werden. Im norddstlichen Bereich
der B-Planflache ist eine wohnbauliche Entwicklung geplant, welche an das vorhandene, gemeinde-
eigene StraBennetz angebunden wird.

Innerhalb der B-Planflache ist zwischen den westlichen Gewerbe- und Sondergebietsflaichen und dem
Allgemeinen Wohngebiet eine Griin- bzw. Larmschutzflache vorgesehen, in der sich moglicherweise
ein Larmschutzwall befinden kann.

Um das schallrelevante Konfliktpotenzial der im Zusammenhang mit den entstehenden Nutzungen
und den eintretenden Larmemissionen abschatzen zu kénnen, wurden die verkehrs-, gewerbe- und
freizeitlarmbezogenen Schallimmissionen untersucht.

Beziglich der Immissionen aus bereits bestehenden, umliegenden Gewerbe- und Freizeitflachen ist
das B-Plangebiet als konfliktfrei einzustufen.

Jedoch lassen die schalltechnischen Untersuchungen erkennen, dass der Verkehrslarm der B 96 do-
miniert und signifikante Uberschreitungen der Orientierungswerte (IOW) gemaR DIN 18005 an den
schutzbedirftigen Bebauungen im B-Plangebiet verursacht. Dies trifft auf den Westrand der westli-
chen Gewerbe- und Sondergebietsflachen (SO 1-2, GE 1-2) sowie wahrend des Nachtzeitraumes auf
einen etwa 40 m breiten Streifen innerhalb der Wohngebietsflachen zu.

Die hochsten Immissionspegel liegen in unmittelbarer Nahe zur B 96 bei 70/66,5 dB(A) (Tag/Nacht).
Nachts sind die hochsten Werte im geplanten allgemeinen Wohngebiet (IOW = 45 dB(A)) an dessen
Westgrenze zu beobachten. Die IOW Uberschreitungen bleiben allerdings kleiner 3 dB.

Um eine konfliktfreie Nutzung der geplanten Sonder- und Gewerbeflachen im B-Plangebiet gewahr-
leisten zu kénnen, wurden fiir diese, unter Einbezug der bestehenden Vorbelastung umliegender
Gewerbe, Emissionskontingente festgelegt:

Name Flache Emissionskontingent Lg in L« dB(A) Zusatzkontingent MI Nord
Teilfliche [m?] Tag Nacht Nacht

so1 12681 62 46 +4 (Lw* = 50 dB(A))
SO 2 9093 62 45 +5 (Lw" = 50 dB(A))
SO 3 7302 58 40 -
il 3868 60 (un"einge— 50 (un"einge— -

schrankt) schrankt)
GE 2 3631 60 (un“einge- 50 (un“einge- -

schrankt) schrankt)
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Der innerhalb des geplanten Wohngebietes auftretende Anliegerverkehr ist schalltechnisch nicht von
Relevanz.

Den Uberschreitungen der IOW innerhalb des Plangebietes, welche hauptsichlich durch die B 96
verursacht werden, ist am effektivsten Uber eine Senkung der Hochstgeschwindigkeit zu begegnen.
Hoéchstgeschwindigkeiten von 50 km/h beheben die IOW-Uberschreitungen innerhalb des Allgemei-
nen Wohngebietes vollstdndig, aber auch eine Senkung auf 70 km/h hat signifikanten Effekt und be-
grenzt die verbliebenen Uberschreitungen auf einen etwa 15 m breiten Bereich am Westrand des
Allgemeinen Wohngebietes.

Solange keine Geschwindigkeitsreduzierung vorauszusetzen ist, kann auch Konfliktfreiheit erreicht
werden, indem man entsprechende passive SchallschutzmaRnahmen unter Beachtung und Umset-
zung der DIN 4109 festlegt. AuRerdem kdnnten in geeigneter Weise sinnvolle Anordnungen schall-
technisch kritischer und unkritischer Nutzungen vorgesehen werden (z.B. Orientierung von Wohn-
raumen an straBenabgewandter Geb&dudeseite; weniger schutzbedirftige Nutzungen an stralRenzu-
gewandten Fassaden).

Ein auf der , Abstandsflache” avisierter Schallschutzwall hatte auf Grund der rdumlichen Lage insbe-
sondere unter Beachtung der larmbezogenen Vorbelastung keine signifikante Wirkung. Wohl wiirden
die Verkehrsimmissionen der B96 reduziert und die Emissionskontingente der Gewerbe- und Han-
delsflaichen etwas erhoht werden kénnen, jedoch stehen Herstellungs- und Pflegeaufwand den ge-
ringfligigen larmtechnischen Auswirkungen entgegen. Dem Aspekt psychologischer Larmminderung
sollte jedoch Augenmerk gelten: Hier kénnte jedoch auch ein dichter Bewuchs auf der , Abstandsfla-
che” hinreichende Wirkung erzielen.

Eine Voruntersuchung nach TA Larm zeigte die Moglichkeit einer konfliktfreien Nutzung der Teilfla-
che SO 1 durch einen Verbrauchermarkt auf, ersetzt aber keine konkrete, vorhabensbezogene Unter-
suchung nach TA Larm im Rahmen der Genehmigung eines solchen Gewerbes.

Es wird empfohlen, mit dem Feststehen des Verkehrsregimes auf der B 96 (Geschwindigkeiten) die
Larmprognose und somit die Lairmpegelbereiche nochmals anzupassen.

Chemnitz, 05.02.2026
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Larmpegelbereiche
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Anlage 5

Voruntersuchung gemalfld TA Larm

Anlage 5.1 Rasterlarmkarte SO 1, Tag - Immissionshéhe 2,00 m Gber GOK
Anlage 5.2 Rasterlarmkarte SO 1, Nacht - Immissionshéhe 5,60 m Gber GOK

hartig & ingenieure gmbh, Am alten Bad 4, 09111 Chemnitz



AR
[/

Raster [dB(A)]
Min. Pegel | Max. Pegel | Farbe
35.0
35.0 40.0 B
40.0 45.0 B
45.0 50.0
50.0 55.0
55.0 60.0
60.0 65.0 B
65.0 70.0 B
70.0 75.0 B
75.0 80.0 B
80.0 B
o
N\
Gemeinde Konigswartha - 25011-S
BahnhofsstralRe 4, 02699 Konigswartha patum: 05.02.2026
Quartiersentwicklung Bearbeitt N. Schramm
Konigswartha-Sid Gezeicnet: N Schramm
Schalltechnische Untersuchung Geprift: K. Hartig
fueareber atelier stadt & haus Freigate fr
Ges. f. Stadt- und Bauleitplanung mbH B - Plan

HallostraRe 30, 45414 Essen

Bezeichnung:

Voruntersuchung gemaf TA Larm

MaRBstab 1:1500

Rasterlarmkarte
Tags, Immissionshéhe 2,0 m ii. GOK

Anlage Nr. 5
Blatt 1

Verfasser:

H H H Am Alten Bad 4
hartlg & ingenieure 09111 Chemnitz
o Tel. 0371 40300 12-0
Gesellschaft fiir Infrastruktur- Faw 0371 40300 12.9
und Umweltplanung mbH Mail: info@hartig-ingenieure.de

‘GESELLSCHAFT FOR
UND UMWELTPLANUNG mbH

25011-Kdnigswartha_2026; BXH = 420x 297[mm]




R
Vi

HallostraRe 30, 45414 Essen

Raster [dB(A)]
Min. Pegel | Max. Pegel | Farbe
35.0
35.0 40.0 B
40.0 45.0 B
45.0 50.0
/‘@@ 50.0 55.0
55.0 60.0
60.0 65.0 B
65.0 70.0
70.0 75.0 B
75.0 80.0 B
80.0 B
oy
i N\
o Gemeinde Konigswartha - 25011 -8
Bahnhofsstrafe 4, 02699 Kénigswartha patum: 05.02.2026
sanonaber: - Quartiersentwicklung Beaeie:  N. Schramm
Koénigswartha-Sid Gezeicnet N, Schramm
Schalltechnische Untersuchung Geprift: K. Hartig
furesgever: atelier stadt & haus Freigate fr
Ges. f. Stadt- und Bauleitplanung mbH B - Plan

Bezeichnung:

Voruntersuchung gemaR TA Larm

MaRstab 1:1500

Rasterlarmkarte
Nachts, Immissionshohe 5,6 m ii. GOK

Anlage Nr. 5
Blatt 2

Verfasser:

H H H Am Alten Bad 4
hartig & ingenieure 09111 Chemnitz
o Tel. 0371 40300 12-0
Gesellschaft fiir Infrastruktur- Faw 0371 40300 12.9
und Umweltplanung mbH Mail: info@hartig-ingenieure.de

‘GESELLSCHAFT FOR INFRASTRUKTUR-
UND UMWELTPLANUNG mbH

25011-Kénigswartha_2026; BXH = 420x 297[mm]




	Pläne und Ansichten
	25011-Königswartha_2026-A1_1_Lage

	Pläne und Ansichten
	A1_2_Übersicht

	Pläne und Ansichten
	25011-Königswartha_2026-A2_1_1_str_t

	Pläne und Ansichten
	25011-Königswartha_2026-A2_1_2_str_n

	Pläne und Ansichten
	25011-Königswartha_2026-A2_2_1_gew_t

	Pläne und Ansichten
	25011-Königswartha_2026-A2_2_2_gew_nacht

	Pläne und Ansichten
	25011-Königswartha_2026-A2_3_1_freizeit_t

	Pläne und Ansichten
	25011-Königswartha_2026-A2_4_1_alles_t

	Pläne und Ansichten
	25011-Königswartha_2026-A2_4_2_alles_n

	Pläne und Ansichten
	25011-Königswartha_2026-A3_alles_plan_t

	Pläne und Ansichten
	25011-Königswartha_2026-A3_alles_plan_n

	Pläne und Ansichten
	25011-Königswartha_2026-A4_1LPB

	Pläne und Ansichten
	25011-Königswartha_2026-A4_2LPB 70

	Pläne und Ansichten
	25011-Königswartha_2026-A4_3_LPB_50

	Pläne und Ansichten
	25011-Königswartha_2026-A5_1_markt_t

	Pläne und Ansichten
	A5_2_markt_n_GM


